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KUNDENRICHTLINIEN FÜR DAS MAESTRO-SERVICE , FÜR KLEINBETRAGSZAHLUNGEN OHNE 
EINGABE DES PERSÖNLICHEN CODES UND FÜR DAS QUICK-SERVICE 

 
Gegenüberstellung der geänderten Klausel 

 
 

Fassung Juli 2015 Fassung November 2015 

1.14.5. Rückgabe der Bezugskarte 

Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto 
ausgegebenen Bezugskarten und bei Kündigung des Karten-
vertrages die jeweilige Bezugskarte unverzüglich zurückzu-
geben. Das Kreditinstitut ist berechtigt, nicht zurückgegebene 
Bezugskarten kostenpflichtig zu sperren und/oder einzuzie-
hen. 

Warnhinweis: Vor Rückgabe oder Vernichtung der Be-
zugskarte ist die Elektronische Geldbörse zu entladen 
oder ein noch geladener Betrag für Zahlungen zu ver-
wenden. 

1.14.5. Rückgabe der Bezugskarte 

Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto 
ausgegebenen Bezugskarten und bei Kündigung des Karten-
vertrages die jeweilige Bezugskarte unverzüglich zurückzu-
geben. Das Kreditinstitut ist berechtigt, nicht zurückgegebene 
Bezugskarten kostenpflichtig zu sperren und/oder einzuzie-
hen. 

unverändert 

1.15. Änderung der Kundenrichtlinien 

Änderungen dieser zwischen Kunden und Kreditinstitut ver-
einbarten Kundenrichtlinien gelten nach Ablauf von zwei 
Monaten ab Zugang der Mitteilung der angebotenen Ände-
rungen an den Kunden als vereinbart, sofern bis dahin kein 
Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt.  

Die Mitteilung an den Kunden kann in jeder Form erfolgen, 
die mit ihm vereinbart worden ist. Eine mit dem Kunden ge-
troffene Vereinbarung über den Zugang von Erklärungen des 
Kreditinstituts gilt auch für die Mitteilung von Änderungen der 
Kundenrichtlinien. Gegenüber einem Unternehmer ist es 
ausreichend, das Anbot über die Änderung auf eine mit dem 
Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 

1.15. Änderung der Kundenrichtlinien 

Nicht die Hauptleistungen des Kreditinstituts oder die Entgelte 
betreffende Änderungen dieser zwischen Kunden und Kredit-
institut vereinbarten Kundenrichtlinien gelten nach Ablauf von 
zwei Monaten ab Zugang der Mitteilung der angebotenen 
Änderungen an den Kunden als vereinbart, sofern bis dahin 
kein Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt.  

Das Änderungsangebot ist einem Kunden, der Verbraucher 
ist, mitzuteilen. Gegenüber einem Unternehmer ist es ausrei-
chend, das Anbot über die Änderung auf eine mit dem Unter-
nehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 

Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Mitteilung auf die 
Änderung der Kundenrichtlinien hinweisen und darauf auf-
merksam machen, dass sein Stillschweigen nach Ablauf von 
zwei Monaten ab Zugang der Mitteilung als Zustimmung zur 
Änderung gilt. Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegen-
überstellung über die von der Änderung der Kundenrichtlinien 
betroffenen Bestimmungen sowie die vollständige Fassung 
der neuen Kundenrichtlinien auf seiner Homepage veröffentli-
chen und diese in Schriftform dem Kunden auf dessen Ver-
langen in ihren Geschäftsstellen aushändigen oder postalisch 
übermitteln. Das Kreditinstitut wird den Kunden mit der Mittei-
lung über die angebotene Änderung auf diese Möglichkeiten 
hinweisen. 

Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der Kunden-
richtlinien hat der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, 
seine Rahmenverträge für Zahlungsdienstleistungen vor dem 
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. 

Rest unverändert 

2.1. Benützungsinstrumente 

Der Karteninhaber erhält von dem Kreditinstitut als Benüt-
zungsinstrumente die Bezugskarte und in einem verschlos-
senen Kuvert einen persönlichen Code. 

Das Kreditinstitut ist berechtigt, die Bezugskarte und den 
persönlichen Code an die zuletzt bekanntgegebene Adresse 
des Karteninhabers zu versenden, Bezugskarte und persönli-
cher Code dürfen nicht gemeinsam versendet werden.  

Die Bezugskarte bleibt Eigentum des Kreditinstitutes. 

2.1. Benützungsinstrumente 

Der Karteninhaber erhält von dem Kreditinstitut als Benüt-
zungsinstrumente die Bezugskarte und in einem verschlos-
senen Kuvert einen persönlichen Code. 

Sofern vereinbart, ist das Kreditinstitut berechtigt, die Be-
zugskarte und den persönlichen Code an die zuletzt bekannt-
gegebene Adresse des Karteninhabers zu versenden, Be-
zugskarte und persönlicher Code dürfen nicht gemeinsam 
versendet werden.  

Die Bezugskarte bleibt Eigentum des Kreditinstitutes. 
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2.2. Limitvereinbarung und Limitänderung  2.2. Limitvereinbarung und Limitsenkungen 

2.2.2. Limitänderung  

Änderungen des Limits müssen zwischen Kreditinstitut und 
Kontoinhaber vereinbart werden. 

Dies kann auch durch ein Angebot des Kreditinstituts an den 
Kontoinhaber und durch Nichterhebung eines Widerspruchs 
durch den Kontoinhaber erfolgen, wobei folgende Form ein-
gehalten werden muss: Limitänderungen erlangen nach Ab-
lauf des 2. Monats ab Erhalt des Angebots Rechtsgültigkeit 
für jede zukünftige Verwendung der Bezugskarte, sofern nicht 
bis zum Ablauf des 2. Monats ab Erhalt des Angebots ein 
schriftlicher Widerspruch des Kontoinhabers beim Kreditinsti-
tut einlangt. Das Angebot an den Kontoinhaber kann in jeder 
Form erfolgen, die mit ihm im Rahmen der Geschäftsverbin-
dung vereinbart worden ist. Eine mit dem Kontoinhaber ge-
troffene Vereinbarung über den Zugang von Erklärungen oder 
Verständigungen des Kreditinstituts (z.B. brieflich oder mit 
Kontoauszug) gilt auch für das Angebot über Änderungen des 
Limits. Das Kreditinstitut wird den Kontoinhaber in dem An-
gebot darauf aufmerksam machen, dass 

- sein Stillschweigen nach Ablauf von zwei Monaten ab 
Erhalt des Angebots als Zustimmung zur Änderung gilt 
und 

- der Verbraucher das Recht hat, den Kartenvertrag vor 
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. 

gelöscht 

2.2.3. Limitsenkungen 2.2.2. Limitsenkungen 

2.4. Pflichten des Karteninhabers 

Warnhinweis: Sowohl der Kontoinhaber als auch der 
Karteninhaber haben die in diesen Kundenrichtlinien 
angeführten Mitwirkungspflichten, insbesondere die 
nachfolgend angeführten Sorgfaltspflichten zu beachten. 
Deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten oder 
zur Minderung von Schadenersatzansprüchen gegen das 
Kreditinstitut. 

2.4. Pflichten des Karteninhabers 

gelöscht 

2.6. Umrechnung von Fremdwährungen 

Bei der Verrechnung von Bargeldbezügen bzw. bargeldloser 
Zahlungen an POS-Kassen im Ausland wird der jeweilige 
Betrag der ausländischen Währung wie folgt umgerechnet: 

- bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum 
jeweiligen Fixkurs, 

- bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der 
Europäischen Währungsunion sind: zu dem Tagesver-
kaufskurs der PayLife Bank GmbH. Die Umrechnungskur-
se (Referenzwechselkurse) können beim Kreditinstitut er-
fragt oder auf der Homepage der PSA Payment Services 
Austria GmbH (www.bankomatkarte.at) oder der PayLife 
Bank GmbH (www.paylife.at) abgefragt werden. Der 
Kurstag für die Umrechnung ist der Tag, an dem die PSA 
Payment Services Austria GmbH die Belastung von dem 
ausländischen Kreditinstitut erhält. Der Kurs sowie das 
Kursdatum werden dem Kontoinhaber in der mit ihm für 
den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form bekannt 
gegeben. 

2.6. Umrechnung von Fremdwährungen  

Bei der Verrechnung von Bargeldbezügen bzw. bargeldloser 
Zahlungen an POS-Kassen im Ausland wird der jeweilige 
Betrag der ausländischen Währung wie folgt umgerechnet: 

- bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum 
jeweiligen Fixkurs, 

- bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der 
Europäischen Währungsunion sind, zu dem wie nachste-
hend beschrieben ermittelten Fremdwährungskurs. 

 Der Fremdwährungskurs wird auf Basis der auf der von 
Teletrader Software GmbH betriebenen Internetseite 
www.austrofx.at öffentlich zugänglich gemachten Devi-
senverkaufskurse von inländischen und ausländischen 
Kreditinstituten ermittelt. Der in Rechnung gestellte 
Fremdwährungskurs wird für jede Fremdwährung aus 
dem Mittelwert aller zu dieser Fremdwährung auf 
www.austrofx.at gegenübergestellten Devisenverkaufs-
kurse ohne Berücksichtigung des Kurses der der 
Volksbanken Bankengruppe zugehörenden Kreditinstitute 
gebildet. Für die Ermittlung eines Fremdwährungskurses 
sind mindestens vier auf www.austrofx.at veröffentlichte 
Kurse (ohne den Kurs der der Volksbanken Bankengrup-
pe zugehörenden Kreditinstitute) erforderlich. Stehen we-
niger Kurse zur Verfügung, gelangt der auf der Homepage 
der PSA Payment Services Austria GmbH www.psa.at er-
sichtliche Referenzwechselkurs von OANDA Corporation 
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zur Anwendung.  

 Die Fremdwährungskurse können beim Kreditinstitut erfragt 
oder auf www.psa.at abgefragt werden. Der Kurstag für die 
Umrechnung ist der Tag, an dem die Payment Services Aus-
tria GmbH, über die diese Zahlungen abgewickelt werden, die 
Belastung erhält. Der Kurs sowie das Kursdatum werden dem 
Kontoinhaber in der mit ihm für den Zugang von Erklärungen 
vereinbarten Form bekannt gegeben. 

2.7.1. Die Sperre einer Bezugskarte kann vom Kontoinhaber 
oder vom betreffenden Karteninhaber wie folgt beauftragt 
werden: 

- jederzeit über eine für diese Zwecke von der PSA Pay-
ment Services Austria GmbH eingerichtete Sperrnotruf-
nummer („PSA Sperrnotruf“) (die Telefonnummer der 
Sperrnotrufnummer kann im Inland einer Aufschrift an je-
dem Geldausgabeautomaten bzw. auf der Internetseite 
www.bankomatkarte.at entnommen und bei jedem Kredit-
institut erfragt werden) oder 

- zu den jeweiligen Öffnungszeiten des Kreditinstitutes 
persönlich, schriftlich oder telefonisch bei dem Kreditinsti-
tut. 

unverändert 

Eine innerhalb der Öffnungszeiten bei dem Kreditinstitut oder 
– zu welchem Zeitpunkt immer – beim „PSA Sperrnotruf“ 
beauftragte Sperre wird unmittelbar mit Einlangen des Sperr-
auftrags wirksam. Außerhalb der Öffnungszeiten bei dem 
Kreditinstitut einlangende Sperraufträge werden unverzüglich 
nach Beginn der nächsten Öffnungszeit wirksam. 

Die über den „PSA Sperrnotruf“ beantragte Sperre bewirkt bis 
auf weiteres die Sperre aller zum Konto ausgegebenen Be-
zugskarten, wenn der Kunde die zu sperrende Karte nicht 
individualisieren kann (Folgenummer). 

Eine innerhalb der Öffnungszeiten bei dem Kreditinstitut oder 
– zu welchem Zeitpunkt immer – beim „PSA Sperrnotruf“ 
beauftragte Sperre wird unmittelbar mit Einlangen des Sperr-
auftrags wirksam. Außerhalb der Öffnungszeiten bei dem 
Kreditinstitut einlangende Sperraufträge werden eine Stunde 
nach Beginn der nächsten Öffnungszeit wirksam. 

unverändert 

2.7.3. Das Kreditinstitut ist berechtigt, die Bezugskarte ohne 
Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu 
sperren oder die zur Bezugskarte vereinbarten Limits herab-
zusetzen, wenn 

a) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
der Bezugskarte oder der Systeme, die mit ihr in An-
spruch genommen werden können, dies rechtfertigen; 

b) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-
schen Verwendung der Bezugskarte besteht; oder 

c) der Kontoinhaber seinen Zahlungsverpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer mit der Bezugskarte oder sei-
nem Konto verbundenen Kreditlinie (Überschreitung 
oder Überziehung) nicht nachgekommen ist und 

i. entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten 
aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung 
der Vermögensverhältnisse des Kunden oder ei-
nes Mitverpflichteten gefährdet ist oder 

ii. beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten 
ist oder unmittelbar droht. 

Eine Sperre aus den vorstehend in a) genannten Sicherheits-
gründen kann sich zum Schutz vor missbräuchlicher Verwen-
dung ausgespähter Kartendaten auch nur auf bestimmte 
Länder beziehen. Der Umfang derartiger Sperren ist auf der 
Internetseite der Bank zum Stichwort „Geo-Control“ 
abfragbar. In diesem Fall hat der Karteninhaber die Möglich-
keit, die Sperre für diese Länder aufheben zu lassen, um die 
tatsächliche Verwendung der Bezugskarte in diesen Ländern 
zu ermöglichen. 

unverändert 
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Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für das Entladen 
und das Bezahlen mit der Elektronischen Geldbörse. 

Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für kontaktlose 
Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persönlichen 
Codes. Kleinbetragszahlungen sind auch nach der Sper-
re bis zum Betrag von maximal EUR 75,-- weiterhin mög-
lich. 

 

Die aus einer Sperre, deren Aufhebung und der Ausstellung 
neuer Karten entstehenden Kosten trägt der Karteninhaber, 
soferne die Ursache der Sperre seiner Sphäre zuzurechnen 
ist. Jedenfalls der Sphäre des Karteninhabers zuzurechnen 
sind Verlust und Diebstahl der Karte sowie Sperre infolge 
mangelnder Bonität. Für Sperren, die durch ein vertragswidri-
ges Verhalten des Kreditinstitutes entstehen, fallen keine 
Kosten an. Ein über die tatsächlichen Kosten der Sperre 
hinausgehendes Sperrentgelt wird nicht verrechnet. 

gelöscht 

 


